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Gemeindeverwaltungsverband Frickingen-Heiligenberg-Salem – 10. Änderung des  
Flächennutzungsplans in Frickingen 

 
 

Öffentliche Auslegung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange 
 
Behörde Stellungnahmen Bewertung Verwaltung/Planer Beschlussvorschlag 
Gemeinde 
Uhldingen-
Mühlhofen 
30.11.2016 
 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 

Stadt Überlingen 
01.12.2016 
 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 

Unitymedia BW 
GmbH 
05.12.2016 
 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 

Stadt Pfullendorf 
06.12.2016 
 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 

Thüga  
Energienetze 
GmbH 
07.12.2016 
 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 

Gemeinde  
Owingen 
07.12.2016 
 
 
 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 
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Netze BW 
13.12.2016 
 

Grundsätzlich werden keine Bedenken vorgebracht. 
 
Über den räumlichen Geltungsberiech des Flächennutzungsplans führt 
unsere 110-kv-Leitung Meßkirch – Weildorf, Anlage 1840. Im vorliegen-
den Fall wird das Flurstück Nr. 1843, das sich zum Teil im Schutzstrei-
fen unserer vorgenannten 110-kv-Freileitung befindet, als neues Ge-
werbegebiet ausgewiesen. Wir bitten zu berücksichtigen, dass eine 
Bebauung bzw. eine Nutzung im Schutzstreifen unserer Leitungsanlage 
nicht bzw. nur in beschränkter Weise und nur im Einvernehmen mit uns 
erfolgen kann. Wir bitten, dies im Erläuterungsbericht zum Fläche-
nnutzungsplan entsprechend aufzuführen. 
 
Gegen den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung werden ebenfalls keine Bedenken oder Anregungen vorge-
bracht. 
 

 
 
Kenntnisnahme und Hinweis in 
der Begründung unter Pkt. 3. – 
Bestand / Nutzungen 

 
 
Zustimmung zum 
Hinweis auf die 
110kV-Leitung in der 
Begründung zur 10. 
FNP-Änderung 

Gemeindeverwal-
tungsverband 
Markdorf 
16.12.2016 
 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 

Regierungspräsi-
dium Tübingen 
23.12.2016 
 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 

IHK 
02.01.2017 
 

Der Gemeindeverwaltungsverband Salem möchte mit der 10. Änderung 
des Flächennutzungsplans die Erweiterung bestehender gewerblicher 
Flächen ermöglichen. Es liegen bereits Anfragen von ortsansässigen 
Unternehmen vor. Andere Gewerbeflächen sind nicht vorhanden.  
 
Die Gemeinde kommt mit der Ausweisung dem konkreten Flächenbe-
darf von Unternehmen nach und trägt damit zur Sicherung und Entwick-
lung von Arbeitsplätzen am Ort bei. 
 
Wir stimmen deshalb dem Flächennutzungsplan gerne zu. 

Kenntnisnahme Nicht erforderlich 



 

   

3 

Regierungs-
präsidium 
Freiburg 
09.01.2017 

Geotechnik 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem beste-
henden Geologischen Kartenwerk entnommen werden. Ingenieurgeo-
logische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Pla-
nungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der 
Eingriffe in den Untergrund näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweis-
karte (insbesondere bezüglich eventueller Massenbewegungen und 
Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger – ggf. gebührenpflichti-
ger – Registrierung, unter http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen 
werden. 
 
Allgemeine Hinweise 
Bei erneuter Vorlage bitten wir Sie, die eingetretenen Veränderungen 
gegenüber dieser Planung deutlich kenntlich zu machen. Die Stellung-
nahme des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren u. a. auf den 
Geofachdaten der geowissenschaftlichen Landesaufnahme und damit 
auch auf Erkenntnissen aus Bohrungen. Für Bohrungen besteht eine 
gesetzliche Anzeigepflicht beim LRGB.  
 
Ansonsten werden zur Planung keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorgebracht. 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  

 
Nicht erforderlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht erforderlich 
 

Landratsamt  
Bodenseekreis 
09.01.2017 
 

Derzeit laufen bei der Gemeinde Frickingen Planungen und Gutachten 
bezüglich Hochwasserschutzmaßnahmen für den Frickinger Dorfbach. 
Hierbei könnte eine mögliche Variante Auswirkungen auf die im Flä-
chennutzungsplan dargestellte Fläche „Böttlin“ haben. Die Hochwas-
serschutzmaßnahme ist mit einer möglichen Betroffenheit und somit der 
Bebaubarkeit der Fläche abzugleichen / zu untersuchen. 
 
Es wird erneut angeregt, den Grünbestand westlich bzw. südwestlich 
der geplanten Fläche „Landstraße“ als Ortsrandeingrünung einzutra-
gen. 
 

Kenntnisnahme und Hinweis in 
der Begründung unter Pkt. 3.1.3 
- Hochwasserschutz 
 
 
 
 
Die Überprüfung, ob und inwie-
weit die genannten Flächen  zur 
Ortsrandbegrünung herangezo-
gen werden, erfolgt im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitpla-
nung. 

Zustimmung zur 
Übernahme eines 
Hinweises zum 
Hochwasserschutz in 
der Begründung zur 
10. FNP-Änderung 
 
Nicht erforderlich 
 

http://geogefahren.lgrb-bw.de/
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Handwerks-
kammer Ulm 
11.01.2017 

Keine Anregungen/Bedenken --- --- 

Regionalverband 
Bodensee-
Oberschwaben 
12.01.2017 

Durch die Flächennutzungsplanänderung sind keine zu beachtenden 
Ziele der Raumordnung nach dem Regionalplan betroffen. Es werden 
keine Anregungen oder bedenken vom Regionalverband vorgebracht. 

Kenntnisnahme Nicht erforderlich 

 


